
Einladung zur 
ordentlichen

Hauptversammlung 

am 

22. Juni 2011

WKN: 633800
ISIN: DE 000 633 800 7



2



3

Inhalt

I. Tagesordnung und Beschlussvorschläge ......................... 4

1.	 �Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der  
Colonia Real Estate AG, des gebilligten Konzernab- 
schlusses, des zusammengefassten Lageberichts  
für die Gesellschaft und den Konzern, des erläutern- 
den Berichts des Vorstands zu den Angaben nach  
§§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB und des Berichts  
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 ............................... 4

2.	 �Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder  
des Vorstands .............................................................................. 4

3.	 �Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder  
des Aufsichtsrats .......................................................................... 4

4.	 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers ...... 4

5.	 Wahlen zum Aufsichtsrat ............................................................... 5

6.	 �Beschlussfassung über die Änderung der §§ 17, 18 und 19  
der Satzung .................................................................................. 5

II. Weitere Angaben ...................................................................... 7



4

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am

Mittwoch, den 22. Juni 2011, um 10:00 Uhr

in der

Congress-Centrum Koelnmesse, 
Congress-Centrum Nord, 

Deutz-Mülheimer Straße 111, 
50679 Köln

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

I. 
Tagesordnung und Beschlussvorschläge

1.	 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Colonia 
Real Estate AG, des gebilligten Konzernabschlusses, des 
zusammengefassten Lageberichts für die Gesellschaft und 
den Konzern, des erläuternden Berichts des Vorstands zu 
den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB und des 
Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresab-
schluss und den Konzernabschluss am 20. April 2011 gebilligt und 
den Jahresabschluss damit festgestellt. Einer Beschlussfassung 
durch die Hauptversammlung über die Feststellung des Jahres-
abschlusses bedarf es daher nicht. Für die übrigen Unterlagen, 
die unter diesem Tagesordnungspunkt genannt werden, sieht das 
Gesetz generell lediglich die Information der Aktionäre durch die 
Möglichkeit zur Einsichtnahme und keine Beschlussfassung durch 
die Hauptversammlung vor. 

2.	 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des 
Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 
2010 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum 
Entlastung zu erteilen.

3.	 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des 
Aufsichtsrats  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 
2010 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeit-
raum Entlastung zu erteilen.

4.	 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Nörenberg • Schröder GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer 
und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 
sowie zum Abschlussprüfer für eine etwaige prüferische Durch-
sicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts 
zum 30. Juni 2011 zu wählen.
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5.	 Wahlen zum Aufsichtsrat 

Der Aufsichtsrat setzt sich nach den §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG 
und § 8 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei Mitgliedern 
zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt werden.

Nachdem die Herren Stefan Lutz und Dr. Carsten Strohdeicher mit 
Wirkung zum 31. März 2011 ihre Aufsichtsratsmandate niederge-
legt hatten, wurden durch Beschluss des Amtsgerichts Köln vom 
21. März 2011 die Herren Dr. Lutz R. Ristow und Torsten Cejka zu 
Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft bestellt.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, 

Herrn Dr. Lutz R. Ristow, Kaufmann, wohnhaft in Hamburg,

sowie

Herrn Torsten Cejka, selbständiger Rechtsanwalt, wohnhaft in 
Potsdam,

für die Zeit bis zur Beendigung derjenigen Hauptversammlung, die 
über die Entlastung des Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 
2015 endende Geschäftsjahr beschließt, zu Mitgliedern des Auf-
sichtsrats der Gesellschaft zu wählen.

Herr Dr. Lutz R. Ristow ist Mitglied in folgenden anderen gesetzlich 
zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- oder auslän-
dischen Kontrollgremien nach § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG:

–	� TAG Immobilien AG, Hamburg, Vorsitzender des Aufsichtsrats

–	� Bau-Verein zu Hamburg Aktien-Gesellschaft, Hamburg, Vor-
sitzender des Aufsichtsrats

–	� TAG Gewerbe Immobilien-Aktiengesellschaft, Hamburg, 
Vorsitzender des Aufsichtsrats

Herr Torsten Cejka ist nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu 
bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- und auslän-
dischen Kontrollgremien nach § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

6.	 Beschlussfassung über die Änderung der §§ 17, 18 und 19 
der Satzung 

Die ordentliche Hauptversammlung vom 24. Juni 2010 hat unter 
Tagesordnungspunkt 12 einen Beschluss zur Anpassung der Sat-
zung an das Aktionärsrechterichtlinienumsetzungsgesetz (ARUG) 
gefasst. Auf Grund eines redaktionellen Fehlers in der Beschluss-
vorlage wurden die zu ändernden Paragraphen bzw. Absätze der 
Satzung verwechselt und irrtümlich die jeweils folgenden Para-
graphen bzw. deren Absätze geändert. 

Um den Beschluss zu korrigieren und die Satzung abgesehen von 
weiteren redaktionellen Änderungen so zu ändern, wie es inhaltlich 
mit dem Beschluss der Hauptversammlung vom 24. Juni 2010 be-
absichtigt war, sollen die Satzungsregelungen neu gefasst werden.
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

a)	� § 17 Absätze 3 und 4 der Satzung werden wie folgt neu 
gefasst:

„(3) Die Hauptversammlung ist, soweit gesetzlich keine kürzere Frist 
zulässig ist, mindestens dreißig Tage vor dem Tag der Hauptver-
sammlung einzuberufen. Diese Einberufungsfrist verlängert sich 
um die Tage der Anmeldefrist (§ 18 Abs. 1). Bei der Berechnung 
der Einberufungsfrist sind der Tag der Hauptversammlung und 
der Tag der Einberufung nicht mitzurechnen.

(4) Der Vorstand ist ermächtigt, die vollständige oder partielle 
Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung in einer näher 
von ihm zu bestimmenden Weise zuzulassen. Die Übertragung 
kann auch in einer Form erfolgen, zu der die Öffentlichkeit unein-
geschränkt Zugang hat.“

b)	� § 18 der Satzung wird – unter Beibehaltung der Überschrift 
und unter ersatzloser Aufhebung des bisherigen Absatzes 
5 – wie folgt neu gefasst:

„(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 
des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich 
vor der Hauptversammlung angemeldet und ihre Berechtigung 
nachgewiesen haben. Zum Nachweis der Berechtigung bedarf es 
eines Nachweises des Anteilsbesitzes durch das depotführende 
Institut. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor 
der Versammlung zu beziehen. Die Anmeldung und der Nach-
weis der Berechtigung müssen der Gesellschaft unter der in der 
Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse in Textform in deutscher 
oder englischer Sprache mindestens sechs Tage vor der Haupt-
versammlung zugehen. Bei der Berechnung der Frist sind der 
Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs des Nach-
weises nicht mitzurechnen.

(2) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an 
der Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und 
ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder ein-
zelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer 
Kommunikation ausüben können (Online-Teilnahme). Der Vor-
stand kann Umfang und Verfahren der Online-Teilnahme im Ein-
zelnen regeln.

(3) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre 
Stimmen, auch ohne an der Versammlung teilzunehmen, schrift-
lich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen 
(Briefwahl). Er kann das Verfahren der Briefwahl im Einzelnen 
regeln.

(4) Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt 
werden. Außerhalb des Anwendungsbereichs des § 135 AktG be-
dürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis 
der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform 
(§ 126b BGB). Die Gesellschaft hat in der Einberufung zu der 
Hauptversammlung einen Weg elektronischer Kommunikation für 
die Übermittlung des Nachweises anzubieten. Bevollmächtigt der 
Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder 
mehrere von diesen zurückweisen.“
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c)	� § 19 der Satzung wird – unter Beibehaltung der Überschrift 
und unter ersatzloser Aufhebung der bisherigen Absätze 3 
bis 5– wie folgt neu gefasst:

„(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende 
des Aufsichtsrats, im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter 
oder ein sonstiges, vom Aufsichtsrat zu bestimmendes Mitglied. 
Für den Fall, dass kein Mitglied des Aufsichtsrats den Vorsitz über-
nimmt, wird der Versammlungsleiter durch die Hauptversammlung 
gewählt.

(2) Der Vorsitzende der Hauptversammlung leitet die Versamm-
lung und bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der 
Tagesordnung verhandelt werden, sowie die Art und Weise der 
Abstimmung. Er ist ermächtigt, angemessene Beschränkungen 
der Redezeit, der Fragezeit oder der zusammengenommenen 
Rede- und Fragezeit für den Verlauf der Hauptversammlung im 
Ganzen, für einzelne Gegenstände der Tagesordnung und für ein-
zelne Redner zu Beginn oder während des Verlaufs der Hauptver-
sammlung festzulegen sowie, soweit dies für eine ordnungsgemäße 
Durchführung der Hauptversammlung erforderlich ist, die Rednerli-
ste zu schließen und den Schluss der Debatte anzuordnen.“ 

II. Weitere Angaben

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung 
und die Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nur diejenigen Aktionäre 
berechtigt, die sich bei der Gesellschaft unter der nachfolgend genann-
ten Adresse in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer 
Sprache anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Die Anmeldung 
und der Nachweis der Berechtigung müssen der Gesellschaft bis spä-
testens zum Ablauf des 15. Juni 2011 (24:00 Uhr) unter der folgenden 
Adresse zugehen: 

Colonia Real Estate AG 
c/o Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG 
CBD 5 HV 
80311 München 
Telefax: +49 (0) 89 / 54 00 25 19 
E-Mail: hauptversammlungen@hvb.de

Für den Nachweis der Berechtigung reicht ein in Textform (§ 126b BGB) 
in deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis über den 
Anteilsbesitz durch das depotführende Institut aus. Der Nachweis des 
Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Haupt-
versammlung, also auf den 1. Juni 2011 (0:00 Uhr) („Nachweisstich-
tag“), zu beziehen. 
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Bedeutung des Nachweisstichtags

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptver-
sammlung und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer 
den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur 
Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei 
ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweiss-
tichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräu-
ßerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen 
oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nach-
weisstichtag ist für die Berechtigung zur Teilnahme und den Umfang 
des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum 
Nachweisstichtag maßgeblich. Veräußerungen von Aktien nach dem 
Nachweisstichtag haben mithin keine Auswirkungen auf die Berechti-
gung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und den Umfang des 
Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe und Zuerwerbe von 
Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweiss-
tichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, 
sind für die von ihnen gehaltenen Aktien nur teilnahme- und stimm-
berechtigt, soweit sie sich bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung 
ermächtigen lassen. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für 
die Dividendenberechtigung.

Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch 
durch einen Bevollmächtigten (zum Beispiel ein Kreditinstitut oder 
eine Aktionärsvereinigung) ausüben lassen. Bevollmächtigt ein Aktio-
när mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere 
von diesen zurückweisen. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der 
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform  
(§ 126b BGB). Wird ein Kreditinstitut, ein nach § 135 Abs. 10 AktG 
i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestelltes Institut oder Unternehmen, eine 
Aktionärsvereinigung oder eine Person im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG 
bevollmächtigt, so können abweichende Regelungen bestehen, die 
jeweils bei diesen zu erfragen sind.

Darüber hinaus bietet die Gesellschaft ihren Aktionären an, sich bei der 
Ausübung ihres Stimmrechts in der Hauptversammlung durch von der 
Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Von 
der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter müssen in Textform 
(§ 126b BGB) bevollmächtigt und angewiesen werden und haben das 
Recht, Untervollmacht zu erteilen. Sie sind verpflichtet, das Stimm-
recht ausschließlich gemäß den vom Aktionär erteilten Weisungen 
auszuüben. Soweit keine ausdrückliche oder eine widersprüchliche 
oder unklare Weisung erteilt worden ist, werden sich von der Gesell-
schaft benannte Stimmrechtsvertreter bei dem jeweiligen Tagesord-
nungspunkt der Stimme enthalten. Von der Gesellschaft benannte 
Stimmrechtsvertreter können weder im Vorfeld noch während der  
Hauptversammlung Weisungen zu Verfahrensanträgen entgegenneh-
men.  
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Aktionäre, die einem Vertreter oder von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen wollen, können hierzu 
das Vollmachts- bzw. das Vollmachts- und Weisungsformular verwen-
den, die sie zusammen mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung 
erhalten. Entsprechende Formulare finden sich zudem auf der Internet-
seite der Gesellschaft unter www.colonia.ag unter „Investor Relations“, 
„Hauptversammlung“. 

Der Nachweis über die Bestellung eines Bevollmächtigten und die 
Vollmacht zur Ausübung des Stimmrechts nebst Weisungen für von 
der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter können an folgende 
Adresse übermittelt werden: 

Colonia Real Estate AG 
c/o Computershare HV-Services AG  
Prannerstraße 8 
80333 München 
Telefax: +49 (0) 89 / 30 90 37 46 75 
E-Mail: hauptversammlung@colonia.ag

Vollmachten zur Ausübung des Stimmrechts nebst Weisungen an 
einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen 
der Gesellschaft, sofern sie nicht während der Hauptversammlung 
erteilt werden, bis spätestens am 20. Juni 2011 (12:00 Uhr) zugehen. 

Auch im Fall der Vollmachtserteilung sind Anmeldung und Nachweis 
des Anteilsbesitzes fristgerecht nach den vorstehenden Bestim-
mungen erforderlich. Dies schließt – vorbehaltlich der genannten zeit-
lich beschränkten Möglichkeit der Erteilung einer Vollmacht an einen 
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter – eine Erteilung 
von Vollmachten nach Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes 
nicht aus.

Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 
127, 131 Abs. 1 AktG

Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minder-
heit nach § 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grund-
kapitals oder den anteiligen Betrag von Euro 500.000,00 (das entspricht 
500.000 Stückaktien) am Grundkapital erreichen, können gemäß  
§ 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesord-
nung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand 
muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 

Ergänzungsverlangen müssen der Gesellschaft mindestens 30 Tage 
vor der Versammlung schriftlich zugehen; der Tag des Zugangs und 
der Tag der Hauptversammlung sind dabei nicht mitzurechnen. Letzt-
möglicher Zugangstermin ist also der 22. Mai 2011 (24:00 Uhr). Später 
zugegangene Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt. 

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei 
Monaten vor dem Tag der Hauptversammlung hinsichtlich des Min-
destaktienbesitzes Inhaber der Aktien sind (§ 142 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. 
§ 122 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Satz 1 AktG). 
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Etwaige Ergänzungsverlangen sind ausschließlich an folgende Adresse 
zu übermitteln:

Colonia Real Estate AG 
– Vorstand – 
Zeppelinstraße 4-8 
50667 Köln

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 
Abs. 1, 127 AktG

Aktionäre können Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und 
Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung stellen und 
Vorschläge zur Wahl von Abschlussprüfern und Aufsichtsratsmitgliedern 
unterbreiten.  

Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge, 
die mindestens 14 Tage vor der Versammlung, wobei der Tag des 
Zugangs und der Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen 
sind, also spätestens am 7. Juni 2011 (24:00 Uhr), bei der Gesellschaft 
eingehen, werden den anderen Aktionären einschließlich des Namens 
des Aktionärs und der Begründung unverzüglich auf der Internetsei-
te der Gesellschaft unter www.colonia.ag unter „Investor Relations“, 
„Hauptversammlung“ zugänglich gemacht. Etwaige Stellungnahmen 
der Verwaltung werden ebenfalls dort veröffentlicht.

Gegenanträge werden – anders als Wahlvorschläge – nur dann 
zugänglich gemacht, wenn sie mit einer Begründung versehen sind.

Etwaig zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge 
sind ausschließlich an die folgende Adresse zu übermitteln:

Colonia Real Estate AG 
– Investor Relations – 
Zeppelinstraße 4-8 
50667 Köln 
Telefax: +49 (0) 221 / 71 60 71 99 
E-Mail: hauptversammlung@colonia.ag

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden 
nicht berücksichtigt. 

Auskunftsrecht (§ 131 AktG)

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom 
Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, 
soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tages-
ordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht des Vorstands erstreckt 
sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der 
Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage 
des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unter-
nehmen. 

Weitergehende Erläuterungen zu den in § 121 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 AktG 
genannten Rechten der Aktionäre stehen auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter www.colonia.ag unter „Investor Relations“, „Haupt-
versammlung“ zur Verfügung.
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Unterlagen zur Hauptversammlung und Informationen nach § 
124a AktG

Die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen 
sowie weitere Informationen nach § 124a AktG sind alsbald nach der 
Einberufung der Hauptversammlung über die Internetseite der Gesell-
schaft unter www.colonia.ag unter „Investor Relations“, „Hauptver-
sammlung“ zugänglich.

Die zugänglich zu machenden Unterlagen liegen darüber hinaus in den 
Geschäftsräumen der Colonia Real Estate AG, Zeppelinstraße 4-8, 
50667 Köln, sowie in der Hauptversammlung selbst zur Einsichtnahme 
durch die Aktionäre aus. Auf Verlangen werden jedem Aktionär unver-
züglich und kostenlos Abschriften der ausliegenden Unterlagen erteilt. 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hat die Gesell-
schaft insgesamt 32.994.633 auf den Inhaber lautende Stückaktien 
mit ebenso vielen Stimmrechten ausgegeben. Die Gesellschaft hält 
im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 2.501 eigene 
Aktien, aus denen sie nicht stimmberechtigt ist. 

Köln, im Mai 2011

Colonia Real Estate AG

Der Vorstand
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